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B E S C H L U S S  

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

in seiner 397. Sitzung am 21. Juni 2017 

 

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. Juli 2017 
 

1. Änderungen der Nr. 2 und Nr. 4 der Präambel 38.1 EBM 

2.  Die Gebührenordnungspositionen 38200, 38202, und 38205 und 38207 

können nur von 

 Fachärzten für Allgemeinmedizin (ausschließlich die 
Gebührenordnungspositionen 38200 und 38205), 

 Fachärzten für Innere und Allgemeinmedizin (ausschließlich die 
Gebührenordnungspositionen 38200 und 38205), 

 Praktischen Ärzten (ausschließlich die 
Gebührenordnungspositionen 38200 und 38205), 

 Ärzten ohne Gebietsbezeichnung (ausschließlich die 
Gebührenordnungspositionen 38200 und 38205), 

 Fachärzten für Innere Medizin ohne Schwerpunktbezeichnung, die 
gegenüber dem Zulassungsausschuss ihre Teilnahme an der 
hausärztlichen Versorgung gemäß § 73 Abs. 1a SGB V erklärt haben 
(ausschließlich die Gebührenordnungspositionen 38200 und 
38205), 

 Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin, 

 Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

 Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 

 Fachärzten für Augenheilkunde, 

 Fachärzten für Chirurgie, 

 Fachärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

 Fachärzten für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

 Fachärzten für Haut- und Geschlechtskrankheiten, 

 Fachärzten für Innere Medizin mit und ohne Schwerpunkt, die 
gegenüber dem Zulassungsausschuss ihre Teilnahme an der 
fachärztlichen Versorgung erklärt haben, 

 Fachärzten für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
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 Fachärzten für Neurologie, 

 Fachärzten für Nervenheilkunde, 

 Fachärzten für Neurologie und Psychiatrie, 

 Fachärzten für Orthopädie, 

 Fachärzten für Orthopädie und Unfallchirurgie, 

 Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie, 

 Fachärzten für Urologie, 

 Fachärzten für Physikalische und Rehabilitative Medizin 

berechnet werden. 

4.  Die Gebührenordnungspositionen 38200, 38202, und 38205 und 38207 
können nur in Fällen berechnet werden, in denen eine 
Versichertenpauschale oder Grundpauschale berechnet wurde.  

2. Änderung der Leistungslegende der Gebührenordnungsposition 38200 im 
Abschnitt 38.3 EBM 

38200 Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 38100 
für den Besuch und die Betreuung durch einen 
qualifizierten nichtärztlichen Praxisassistenten in 
Alten- oder Pflegeheimen oder anderen 
beschützenden Einrichtungen 

3. Aufnahme einer Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 38200 im 
Abschnitt 38.3 EBM 

Die Gebührenordnungsposition 38200 ist nicht 
neben den Gebührenordnungspositionen 38202 
und 38207 berechnungsfähig. 

4. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 38202 in 
den Abschnitt 38.3 EBM  

38202 Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 38100 
für den Besuch und die Betreuung durch einen 
qualifizierten nichtärztlichen Praxisassistenten in der 
Häuslichkeit des Patienten 

Obligater Leistungsinhalt 

- Persönlicher nichtärztlicher Praxisassistent-
Patienten-Kontakt, 

- Aufsuchen eines Patienten gemäß § 3 Abs. 2 der 
Anlage 8 zum BMV-Ä zum Zweck der 
Versorgung in der Häuslichkeit, 

- Dokumentation gemäß Nr. 3 der Präambel 38.1, 

Fakultativer Leistungsinhalt 
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- Leistungen gemäß § 5 Abs. 1 der Anlage 8 zum
BMV-Ä,

- In Anhang 1 Spalte VP/GP aufgeführte
Leistungen,

je Sitzung 9,48 €
90 Punkte 

Die Gebührenordnungsposition 38202 ist nicht 
neben den Gebührenordnungspositionen 38200 
und 38205 berechnungsfähig. 

5. Änderung der Leistungslegende der Gebührenordnungsposition 38205 im
Abschnitt 38.3 EBM

38205 Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 38105 
für den Besuch und die Betreuung eines weiteren 
Patienten durch einen qualifizierten nichtärztlichen 
Praxisassistenten in Alten- oder Pflegeheimen 
oder anderen beschützenden Einrichtungen 

6. Aufnahme einer Anmerkung zur Gebührenordnungsposition 38205 im
Abschnitt 38.3 EBM

Die Gebührenordnungsposition 38205 ist nicht 
neben den Gebührenordnungspositionen 38202 
und 38207 berechnungsfähig. 

7. Aufnahme einer Leistung nach der Gebührenordnungsposition 38207 in
den Abschnitt 38.3 EBM

38207 Zuschlag zu der Gebührenordnungsposition 38105 
für den Besuch und die Betreuung eines weiteren 
Patienten durch einen qualifizierten nichtärztlichen 
Praxisassistenten in der Häuslichkeit  

Obligater Leistungsinhalt 

- Persönlicher nichtärztlicher Praxisassistent-
Patienten-Kontakt,

- Aufsuchen eines weiteren Patienten gemäß § 3
Abs. 2 der Anlage 8 zum BMV-Ä zum Zweck der
Versorgung in der Häuslichkeit / in derselben
sozialen Gemeinschaft,

- Dokumentation gemäß Nr. 3 der Präambel 38.1,

Fakultativer Leistungsinhalt 

- Leistungen gemäß § 5 Abs. 1 der Anlage 8 zum
BMV-Ä,

- In Anhang 1 Spalte VP/GP aufgeführte
Leistungen,
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je Sitzung 8,74 €
83 Punkte 

Die Gebührenordnungsposition 38207 nicht neben 
den Gebührenordnungspositionen 38200 und 
38205 berechnungsfähig. 

8. Änderungen im Anhang 3 zum EBM

GOP Kurzlegende 
Kalkulationszeit 

(min.) 

Prüfzeit 

(min.) 

Eignung der 

Prüfzeit 

38200 Zuschlag zur GOP 38100 für den 
Besuch und die Betreuung durch 
einen qualifizierten nichtärztlichen 

Praxisassistenten (Pflegeheim / 
Beschützende Einrichtung) 

KA ./. Keine Eignung 

38202 Zuschlag zur GOP 38100 für den 
Besuch und die Betreuung durch 
einen qualifizierten nichtärztlichen 

Praxisassistenten (Häuslichkeit) 

KA ./. Keine Eignung 

38205 Zuschlag zur GOP 38105 für den 
Besuch und die Betreuung eines 
weiteren Patienten durch einen 
qualifizierten nichtärztlichen 
Praxisassistenten (Pflegeheim / 
Beschützende Einrichtung)  

KA ./. Keine Eignung 

38207 Zuschlag zur GOP 38105 für den 
Besuch und die Betreuung eines 
weiteren Patienten durch einen 
qualifizierten nichtärztlichen 
Praxisassistenten (Häuslichkeit) 

KA ./. Keine Eignung 

9. Aufnahme der Gebührenordnungspositionen 38202 und 38207 in die
Präambeln 4.1 Nr. 7, 6.1 Nr. 3, 7.1 Nr. 5, 8.1 Nr. 5, 9.1 Nr. 3, 10.1 Nr. 4, 13.1
Nr. 7, 14.1. Nr. 3, 15.1 Nr. 3, 16.1 Nr. 4, 18.1 Nr. 3, 21.1 Nr. 4, 26.1 Nr. 3 und
27.1 Nr. 5 EBM

Protokollnotiz: 

Die Rechnungslegung der Gebührenordnungspositionen 38202 und 38207 erfolgt im 
Formblatt 3 in Kontenart 400 - Ärztliche Leistungen - Kapitel 38 auf der Ebene 6. 
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